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PRESSEMITTEILUNG      07. November 2025 

 
 

Statement des Landes-Behindertenbeirats zum Entwurf des Landeskatastrophen-

schutzgesetzes 
 
 

Alle Menschen sollen den gleichen Zugang zu Schutz und Unterstützung in Gefah-

rensituationen haben. Artikel 11 der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit 

Behinderungen (UN-BRK) verpflichtet die Vertragsstaaten – also auch Deutschland – 

alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um den Schutz und die Sicherheit von 

Menschen mit Behinderungen in Gefahrensituationen, darunter auch humanitäre Not-

lagen und Naturkatastrophen, zu gewährleisten.  

Aus Sicht der Landes-Behindertenbeauftragten und der Mitglieder des Landes-Behin-

dertenbeirates ist nur ein inklusiv und barrierefrei gestalteter Katastrophenschutz zu-

kunftsfähig. Die Gründung der landesweiten Initiative „Inklusive Katastrophenvor-

sorge“ war dafür ein wichtiger, erster Schritt. Damit verbunden war und ist die Hoff-

nung, dass durch die Zusammenarbeit aller für den Schutz der Bevölkerung zuständi-

gen Behörden und Organisationen mit den Interessenvertretungen der Menschen mit 

Behinderungen neue Maßstäbe gesetzt werden. Spätestens seit der Flutkatastrophe 

im Ahrtal oder auch im Remstal ist allen schmerzlich bewusst geworden, wie wichtig 

im Falle einer außergewöhnlichen Lage oder bei einer Katastrophe ein gutes Miteinan-

der ist.  

Bereits in der Verbändeanhörung zum Entwurf eines Landeskatastrophenschutzge-

setz haben die Landes-Behindertenbeauftragte und die Interessenvertretung behin-

derter Menschen Nachbesserungen im Gesetz eingebracht, um durchgängig den Ge-

danken von Inklusion und Barrierefreiheit im Gesetz zu verankern. Wir erkennen an, 

dass in § 1 (Zweck des Gesetzes) noch der Satz „hierbei wird berücksichtigt, dass ein-

zelne Personen oder Personengruppen in besonderer Weise Schutz und Hilfe benöti-

gen und in ihrer Selbsthilfefähigkeit eingeschränkt sein können“ hinzugefügt wurde. 
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Das reicht allerdings nicht aus. Im weiteren Verlauf des Gesetzes sind die besonderen 

Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung nicht ausreichend berücksichtigt. Sie be-

nötigen passende Rettungskonzepte und -praktiken, die auf ihre Art der Einschrän-

kung abgestimmt sind. 

Im Sinne der UN-BRK sollen Menschen mit Behinderungen eine umfassende Möglich-

keit der Partizipation haben. Deshalb ist es wichtig, die Interessenvertretung behin-

derter Menschen frühzeitig in die Planungen einzubeziehen. Sie müssen daher ihre Er-

fahrungen und Expertise in den Landesbeirat für den Katastrophenschutz (§ 7) ein-

bringen können als auch bei der Erstellung von allgemeinen und besonderen Kata-

strophenschutzplänen (§ 29).  

Die Landes-Behindertenbeauftragte und die Mitglieder des Landes-Behindertenbeira-

tes appellieren daher an den Landtag, den vorliegenden Gesetzentwurf zu verändern, 

damit ein wegweisendes Gesetz für eine inklusive und barrierefreie Katastrophenvor-

sorge entstehen kann. 

 


